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A. Einleitung

Innerhalb des gesellschaftlichen Zusammenlebens treten in vielfältigen Situa-
tionen Konflikte zwischen der Ausübung von individueller Freiheit einerseits und
dem Bedürfnis nach Sicherheit andererseits auf.

Denke man beispielsweise nur an Tabakraucher und damit einhergehend die
betroffenen Passivraucher. Obwohl der Staat zahlreiche Maßnahmen zum Nicht-
raucherschutz in der Öffentlichkeit und am Arbeitsplatz angestrengt hat, stehen
nichtrauchende Mieter rauchender Mieterschaft, die in der darunterliegenden
Wohnung wohnt, teilweise schutzlos gegenüber, da das Unterlassen des Rauchens
nicht gänzlich gefordert werden kann.1

Auch die Zulassung neuer Technologien kann mit Risiken für die Bevölkerung
verbunden sein, was vor allem in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichtes
bei der Zulassung von Atomkraftwerken eine Rolle spielte. Aktuell wird das Ri-
siko, welches vom Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes ausgeht und ungewiss ist,
diskutiert.2

Aber auch die der hohen Geschwindigkeit geschuldeten Gefährdungen des
Straßenverkehrs stellen ein dreidimensionales grundrechtliches Spannungsver-
hältnis zwischen den Kraftfahrern, den Passanten sowie dem Staat, der die beid-
seitigen Interessen beachten muss, dar. Mindestens genauso nennenswert sind die
Lärmimmissionen des Straßenverkehrs oder Fluglärm von Verkehrsflughäfen.

Zudem können Umweltbelastungen der Industrie Auswirkungen etwa auf die
Gesundheit der Bevölkerung haben. Häufig stehen sich dann die allgemeine
Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG und das Recht auf Leben und körper-
licher Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG gegenüber.

Es existieren aber auch Bereiche, die erst auf den zweiten Blick ihren Berüh-
rungspunkt zu Schutzpflichten offenbaren. So fragt sich, ob der Staat seine
Schutzpflicht in Hinblick darauf erfüllt, die Bevölkerung vor der Macht großer
Konzerne zu schützen. Zu nennen sind der Niedriglohnsektor, Leiharbeit und der
Trend zu Werkverträgen als Ausdruck von prekären Beschäftigungsverhältnissen.
Existenzsichernde Einkommen können so nicht gewährleistet werden.

1 BGH, Urt. v. 06.01.2015 – V ZR 110/14, NZM 2015, 448–451; AG Bonn, Urt. v.
09.03.1999 – 6 C 510/98, NZM 2000, 33 (33f.); Jobst, JA 2016, 260–268.

2 F. Schumann, in: Zeit Online vom 16.01.2019; H. Schumann/Simantke, in: Der Ta-
gesspiegel vom 15.01.2019.



In diesem Fall könnte das in Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozial-
staatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG verbürgte Grundrecht auf ein menschen-
würdiges Existenzminimum3 unterschritten werden, weshalb die Betroffenen auf
staatlichen Schutz angewiesen sind. Das Bedürfnis nach sozialem Schutz durch
den Staat ist die notwendige kompensatorische Folge, wenn Arbeitskraft nur als
Ware verstanden wird.4

Auch Investmentfonds und private Immobilienunternehmen, die Wohnraum in
den Großstädten als Spekulationsobjekt ansehen, um Kapital zu maximieren,
geraten in Zeiten der Wohnungsknappheit ins Visier staatlicher Schutzpflichten.
Inzwischen haben diese Akteure einen Eigentumsanteil von 25 % am gesamten
Berliner Wohnungsbestand.5 Diese Unternehmen sind mitursächlich für starke
Mietsteigerungen und eine Verdrängung der angestammten Bewohnerschaft.6

Zwar besteht in Deutschland kein Grundrecht auf „Wohnen“,7 was einer
Schutzpflichtenkonstellation entgegensteht, jedoch könnte eine Schutzpflicht in
diesen Fällen in einer möglichen Verletzung von Art. 1 Abs. 1 GG liegen, weil
Mieterschaft als Spekulationsobjekt angesehen wird, um Gewinnerwartungen zu
erfüllen. Da die Gefahr besteht, dass Mieter durch Private zu einer berechenba-
ren Größe zum alleinigen Zweck der Kapitalvermehrung herabgestuft werden, ist
der schützende Staat gefordert, aktiv zu handeln. Das Wohnen hat jedoch eine
besondere Nähe zur Menschenwürde des Art. 1 Abs. 1 GG. Aus diesem Grund ist
fraglich, ob das Wohnen dem Kapitalmarkt grenzenlos zugänglich sein sollte. In-
dem das Grundgesetz den Menschen in das Zentrum seiner Werteordnung stellt,
sollte für Profitgier im Wohnungswesen kein Raum eröffnet sein.

Die Frage, ob Schutzpflichten verletzt wurden, kann sich indes auch stellen,
wenn ein Marktversagen aufgrund eines gestörten Gleichgewichts zwischen An-
gebot und Nachfrage auftritt.

Darüber hinaus gewinnt die Schutzdimension der Grundrechte aus einem
weiteren Grund zunehmend an Bedeutung: Privatisierungen von ehemals öffent-
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3 BVerfG, Urt. v. 09.02.2010 – 1 BvL 1/09, NJW 2010, 505 (507f.); die Einordnung
des Grundrechts auf ein menschenwürdiges Existenzminim nur als Leistungsgrundrecht
kann den schützenden Staat in dieser Konstellation nicht aktivieren und greift daher zu
kurz. So aber beispielsweise Kempny/Krüger, SGb 2013, 384 (385, 390).

4 Fisahn, Die Saat des Kadmos, S. 81.
5 Trauvetter, Wem gehört die Stadt? S. 9.
6 Mattern, in: Mattern, Mieterkämpfe. Vom Kaiserreich bis heute – das Beispiel Ber-

lin, S. 183 (191); Holm, in: Rink/Egner, Lokale Wohnungspolitik, Beispiele aus deut-
schen Städten, S. 43 (47).

7 Manche Landesverfassungen beinhalten ein Recht auf Wohnen, wie Art. 28 Abs. 1
der Verfassung von Berlin oder Art. 14 Abs. 1 der Landesverfassung der Freien Hanse-
stadt Bremen. Diese Normen werden bisher nur als Staatszielbestimmungen verstanden,
BerlVerfGH. Beschl. v. 22.05.1996 – 34/96, BeckRS 1996, 13975, Rn. 8; Derleder,
WM 2009, 615 (616). Explizit als Staatszielbestimmung wurde beispielsweise Art. 29
Abs. 2 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen ausgestaltet.



lichen Einrichtungen und Vermögen, teils aus dem Bereich der Daseinsvorsorge,
wie sie im großen Stil seit Anfang der 1980er Jahre betrieben wurden,8 haben die
Schutzmöglichkeiten durch die abwehrrechtliche Funktion der Grundrechte ver-
ringert, weil kein staatlicher Eingriff mehr besteht. Umso weniger der Staat
durch das Abwehrrecht der Grundrechte für die Einhaltung des Grundrechts-
schutzes verpflichtet werden kann, desto wichtiger wird somit der Schutzbedarf
der Bevölkerung aus staatlichen Schutzpflichten.9 Staatliche Schutzpflichten stel-
len daher einen Fall der mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte im Privatrecht
dar.10

Auch der Industrie und Technologie geschuldete zivile Bedrohungslagen haben
durch die Zulassung der zivilen Nutzung der Kernenergie sowie der Gentechnik
in einem erschreckenden Tempo zugenommen. Die beiden angeführten Beispiele
zeigen sehr deutlich, dass sich die Welt seit der Zulassung der Kernenergie
verändert hat. Mindestens im gleichen Maß hat der Abbau des Sozialstaates zu
Lücken der sozialen Belange der Bevölkerung geführt. Das Verfassungsrecht hat
versucht, auf diese Entwicklungen zu reagieren, aber nicht im gleichen Umfang
das Schutzniveau erhöht.

Ein weiteres – und mit Blick auf den Dieselabgasskandal – aktuelles Beispiel
für staatliche Schutzpflichten sind Stickstoffdioxidimmissionen im Straßenver-
kehr. An diesem Beispiel können nahezu sämtliche Problemkomplexe und Strei-
tigkeiten im Umgang mit verfassungsrechtlichen Schutzpflichten untersucht
werden. Folglich eignet sich dieses Beispiel besonders gut für eine verfassungs-
dogmatische Untersuchung.

Die die in dieser Untersuchung angesprochenen Problemfelder und angebote-
nen Lösungsvorschläge gelten entsprechend für alle denkbaren Kollisionsfälle
zwischen Abwehrrechten und Schutzpflichten im mehrpoligen Verfassungsver-
hältnis.

In der vorliegenden Arbeit sollen die Antworten auf staatlichen Schutz nicht
primär im einfachen Recht, sondern vor allem in der Verfassung gesucht werden.

Eine vollständige verfassungsdogmatische Durchdringung der Schutzpflicht-
dogmatik wurde bisher weder durch das Bundesverfassungsgericht noch durch
die Rechtswissenschaft zufriedenstellend dargeboten, obwohl sich eine Vielzahl
an rechtswissenschaftlichen Publikationen mit grundrechtlichen Schutzpflichten
beschäftigt hat. Mithin besteht bei diesem Thema weiterhin Forschungsbedarf, zu
dem diese Arbeit beitragen möchte.
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8 Ausführlich hierzu: Engartner, Staat im Ausverkauf, S. 9 ff.; Fisahn, Repressive
Toleranz und marktkonforme Demokratie, S. 58 ff.

9 Hierauf hat bereits hingewiesen: Krings, Grund und Grenzen grundrechtlicher
Schutzansprüche, S. 18.

10 So auch Szczekalla, Die sogenannten grundrechtlichen Schutzpflichten im deut-
schen und europäischen Recht, S. 254 f., 257.


